
Die bis zum 20. Januar 2011 befristete Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien soll durch Beschluss der Hauptver-
sammlung erneuert werden, um der Gesellschaft die Mög-
lichkeit zu erhalten, über diesen Zeitpunkt hinaus eigene 
Aktien erwerben zu können. Dabei soll die Ermächtigung 
für die gesetzlich zugelassene, neue Höchstdauer von fünf 
Jahren erteilt werden. Das Aktiengesetz kennt schon bis-
her Ermächtigungen mit einer Geltungsdauer von bis zu 
fünf Jahren beim genehmigten Kapital (§ 202 Abs. 1 AktG) 
und bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
(§ 221 Abs. 2 AktG). Zu TOP 7 wird deshalb vorgeschlagen, 
die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 19. Juli 2015 ei-
gene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu 
erwerben. 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall des  
Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus auch 
andere Formen des Erwerbs und der Veräußerung vorzu-
sehen. Von diesen Möglichkeiten soll vorliegend Gebrauch 
gemacht werden.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft 
auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot (Tender-Verfahren) zu erwerben. 
Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige Aktionär der 
Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und – bei Festle-
gung einer Preisspanne – zu welchem Preis er diese anbie-
ten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis angebo-
tene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl 
an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der Ver-
kaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile 
von Offerten vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, ge-
brochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit 
die technische Abwicklung zu erleichtern.

Nach den Bestimmungen des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG kann die 
Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu einer anderen 
Form der Veräußerung als über die Börse ermächtigen.

Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in 
den unter lit. c) des Beschlussvorschlags aufgeführten Fäl-

len auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erfolgen können. 

Der Vorstand soll dadurch zum einen in die Lage versetzt 
werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese 
– vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats – als 
Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder dem Erwerb von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
gewähren zu können. In derartigen Transaktionen wird ver-
schiedentlich diese Form der Gegenleistung verlangt. Die 
hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 
daher die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende 
Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen, zum 
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel aus-
nutzen zu können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser 
Ermächtigung bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird der 
Hauptversammlung Bericht über eine Ausnutzung dieser 
Ermächtigung erstatten.

Der Beschlussvorschlag enthält auch die Ermächtigung, die 
erworbenen eigenen Aktien in anderen Fällen als im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen außerhalb der Börse unter Ausschluss des 
Bezugsrechts veräußern zu können. Voraussetzung dafür 
ist indessen, dass die Aktien gegen Barzahlung zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Ver-
äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermäch-
tigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die (i) 
unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus-
gegeben werden und/oder (ii) zur Bedienung von Schuld-

Bericht an die Hauptversammlung

Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Verwendung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 AktG:



verschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
oder Wandlungspflichten ausgegeben werden bzw. ausge-
geben werden können, sofern die Schuldverschreibungen 
aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
geltenden Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre ausgegeben werden.

Diese Ermächtigung verhilft der Gesellschaft zu größerer 
Flexibilität. Sie ermöglicht es insbesondere, auch außerhalb 
von Unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen Aktien gezielt an Kooperationspartner oder 
Finanzinvestoren auszugeben. Die Interessen der Aktionäre 
sind dabei dadurch gewahrt, dass sich der Ausgabepreis am 
Börsenkurs zu orientieren hat. Die Aktionäre haben grund-
sätzlich die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung über einen 
Bezug von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Kon-
krete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung beste-
hen derzeit nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung 
jeweils Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung 
erstatten. 

Schließlich soll der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ermächtigt sein, erworbene eigene Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung 
von Wandlungs- und Bezugsrechten aus den bestehen-
den und etwaigen zukünftigen Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht, zu deren Ausgabe 
die Hauptversammlung den Vorstand bereits ermächtigt 
hat oder zukünftig ermächtigt, zu verwenden und ei-
gene Aktien auf die Wandlungs- und Bezugsberechtigten 
nach Maßgabe der in den Ermächtigungsbeschlüssen der 
Hauptversammlung festgesetzten oder festzusetzenden 
Bedingungen zu übertragen. Die Hauptversammlung vom 
29. Juli 2008 hat unter dem Tagesordnungspunkt 6 be-
schlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 28. Juli 2013 einmalig oder mehr-
mals Wandelschuldverschreibungen zu begeben. Der Vor-
stand hat von dieser Ermächtigung mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Begebung einer Wandelanleihe zum 
Emissionstag 30. Juni 2009 Gebrauch gemacht. Es kann 
sinnvoll sein, die sich daraus ergebenden Rechte auf den 
Bezug von Aktien ganz oder teilweise durch eigene Aktien 
zu bedienen. Deshalb wird eine entsprechende Verwendung 
der eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts nicht 
nur für zukünftige, sondern auch für bereits bestehende 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
vorgesehen. Mit der Übertragung eigener Aktien zur Erfül-
lung von Bezugsrechten aus Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrecht anstelle der Inanspruch-
nahme eines bedingten Kapitals kann insbesondere einem 
sonst eintretenden Verwässerungseffekt entgegengewirkt 
werden. Auf Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht, die aufgrund einer künftigen Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung ausgegeben werden könnten, 
haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, soweit 
dieses nicht von der Hauptversammlung nach näherer 
Maßgabe von § 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 AktG ausgeschlos-
sen wird. Bei der Entscheidung darüber, ob eigene Aktien 
geliefert werden oder das bedingte Kapital ausgenutzt wird, 
wird der Vorstand die Interessen der Gesellschaft und der 
Aktionäre jeweils sorgfältig abwägen. 

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne einen erneu-
ten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. 
Durch diese Ermächtigung soll dem Vorstand ein Disposi-
tionsspielraum eingeräumt werden, um die längerfristigen 
Ausschüttungsinteressen der Gesellschaft und ihrer Akti-
onäre sachgerecht wahrzunehmen. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 6 AktG kann der Vorstand von der Hauptversammlung 
nicht nur zum Erwerb eigener Aktien, sondern auch zu 
ihrer Einziehung ermächtigt werden. Macht der Vorstand 
von der Einziehungsermächtigung Gebrauch, führt dies zu 
einer entsprechenden Kapitalherabsetzung. Alternativ soll 
der Vorstand auch ermächtigt sein, die Einziehung entspre-
chend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Veränderung des Grund-
kapitals durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch die 
Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG. Der Vorstand soll daher auch er-
mächtigt werden, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch 
die Einziehung verringert, in der Satzung anzupassen. Die 
Einziehung eigener Aktien kann erfahrungsgemäß zu einer 
Verstetigung bzw. Optimierung des Börsenkurses und zu 
einer Stärkung der Stellung der Gesellschaft am Kapital-
markt führen und deshalb im Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre liegen. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit 
nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob von der 
Einziehungsermächtigung Gebrauch gemacht werden soll. 

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie zu 
deren Wiederveräußerung bzw. zur Einziehung dieser Ak-
tien kann auch in Teilen und einmal oder mehrmals aus-
geübt werden. 

Die derzeit bestehende, von der Hauptversammlung am 
21. Juli 2009 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossene 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet mit dem 
Wirksamwerden der neuen Ermächtigung.


